
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wir fördern QUALIFIZIERUNG  

im Rahmen der 
Kompetenzentwicklungsrichtlinie  
für KMU des Landes Brandenburg 

 
WAS WIRD GEFÖRDERT? 
  

 Qualifizierung Beschäftigter und des 
Managements 
 

 Qualifizierung in spezifischen 
Themenfeldern 
 

… für kleine und mittlere 
Unternehmen auf Basis betrieblicher 
Qualifizierungsbedarfe. 
 

HINWEISE 
  

 Förderfähig sind nur Angebote von 
Bildungsträgern, die über ein 
Qualitätssicherungssystem verfügen. 

 Anträge sollten min. 6 bis max. 12 
Wochen vor Maßnahmebeginn 
gestellt werden. 

 Vor Antragstellung wird eine Beratung 
durch die Regionalbüros für 
Fachkräftesicherung empfohlen. 

WIE VIEL FÖRDERUNG GIBT ES? 
  

 bis zu 3.000 € Förderung pro 
Beschäftigten 
  

 bis zu 10.000 € Förderung pro 
Unternehmen   

 
 
Der Eigenanteil beträgt min. 30 %. 

Stand 01.11.11 



 Übersicht zur Richtlinie des Landes Brandenburg zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung in kleinen und mittleren Unternehmen vom 10.12.2010

Was?

Was nicht?

Für wen?

Für wen nicht?

Wieviel?

Eigenanteil

Antragsteller

1. Ansiedlungsvorhaben
2. Erweiterungsinvestitionen
3. grundlegende Umstrukturierungsmaßnahmen

Bedingungen
Die Bildungsträger müssen über ein überprüftes und überwachtes System zur Sicherung der Qualität verfügen (z.B. Zertifizierung nach ISO 9001 ff. oder AZWV-Zulassung u.a.)   
Für Qualifizierungsmaßnahmen, die netto über 500 € kosten, müssen drei Vergleichsangebote eingeholt werden. Für Maßnahmen bis netto 500 € genügt ein Angebot.  

Ausnahmen

Auszubildende, Arbeitslose sowie Unternehmen, die kein KMU sind (große Unternehmen, Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit, öff. Unternehmen) 

grundsätzlich bis zu 70 % der Kosten, aber 
min. 300 € bis max. 10.000 € 
pro Jahr und Unternehmen

min. 30 %

… ist das KMU selbst ODER ein Organisationsträger, der die 
gleichgerichteten Bildungsbedarfe von min. 4 KMU bündelt

Ausnahmen beziehen sich auf Unternehmen, die größer als ein KMU sind. Möglich sind folgende Fälle:

Entscheidend ist die Schaffung zusätzlicher oder der Erhalt bestehender Arbeitsplätze (Einzelfallentscheidung). 
Der Eigenanteil erhöht sich in diesen Fällen auf min. 50 %.

 Qualifizierung Beschäftigter und des Managements
nach Nr. 2.2.1 der Richtlinie

Qualifizierung von Beschäftigten und des Managements auf Basis betrieblicher 
Qualifizierungsbedarfe

Die Förderhöhe beträgt bis zu 70 % der Kosten, aber max. 3.000 €/Teilnehmer/12 Monate**.
Bei Anträgen mit mehreren Teilnehmern müssen  300 € Förderung je Teilnehmer beantragt 
werden. Die min. Förderhöhe je Teilnehmer beträgt 150 €. 
Bei Anträgen mit nur einem Teilnehmer beträgt die min. Förderhöhe 300 €.

… ist das KMU selbst ODER ein Organisationsträger, der die 
gleichgerichteten Bildungsbedarfe von min. 8 KMU bündelt

Qualifizierung in spezifischen Themenfeldern
nach Nr. 2.2.2 der Richtlinie

Qualifizierung in kleinen und mittleren Unternehmen in spezifischen Themenfeldern, die eine 
hohe Relevanz für die betriebliche Kompetenzentwicklung haben*

berufsabschlussbezogene Qualifizierungen (wie bspw. Berufs- oder Meisterausbildung, Hochschulstudium),  Produktschulungen und Qualifizierungen zur Regelung der Betriebsnachfolge, Fahrt- oder 
Unterkunftskosten, Prüfungskosten, gesetzlich vorgeschriebene Qualifizierungen  

sozialversicherungspfl. Beschäftigte und Geschäftsführer von Klein- und mittelständischen Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte im Land Brandenburg (dazu zählen auch Selbständige), geringfügig 
Beschäftigte und studentische Mitarbeiter (wenn Weiterbeschäftigung anvisiert ist)

Bedingungen

Regionalbüros für Fachkräftesicherung 

www.lasa-brandenburg.de Heike Bürkle Weiterbildungstelefon:

lasa@lasa-brandenburg.de Heike.Buerkle@lasa-brandenburg.de 0331- 600 23 78

Beratung gibt es bei allen sechs 
Regionalbüros für Fachkräftesicherung. 
Ansprechpartner und Kontaktdaten finden Sie 
auf der nachfolgenden Checkliste.

 Stand: 01.11.11

Für Qualifizierungsmaßnahmen, die netto über 500 € kosten, müssen drei Vergleichsangebote eingeholt werden. Für Maßnahmen bis netto 500 € genügt ein Angebot.  
Förderfähig sind nur Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden. Als Beginn der Maßnahme gilt bereits die verbindliche Anmeldung!

* Möglich sind nach 2.2.2 Qualifizierungen zu folgenden Themen mit besonderer Relevanz für die betriebliche Kompetenzentwicklung: Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Unterstützung der beruflichen Entwicklung von Frauen, Einführung und Verbreitung von Systemen zur Entwicklung und Stärkung der Gender-
Kompetenz, Steigerung der Kompetenzen von Ausbilderinnen und Ausbildern, der Innovationsfähigkeit durch Wissenstransfer, Einführung und Verbreitung von Systemen des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung, flexibler Systeme der Arbeitszeitgestaltung und der Lernzeitorganisation, von Systemen zur Stärkung der 
Gesundheitskompetenz sowie Stärkung alterns- und altersgerechter Arbeitsorganisation, Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung

** Die Förderung pro Mitarbeiter/ -in beträgt maximal 3.000 € für Qualifizierungen, die aus der ein Jahr gültigen Qualifikationsbedarfsanalyse des Unternehmens (Anlage 1 zum Antrag) hervorgehen.

Die MitarbeiterInnen der LASA Brandenburg GmbH beraten Sie gern:

Weiterbildung Brandenburg

Sie suchen noch Angebote und Informationen zu beruflicher Bildung? Über das folgende Portal  
finden Sie tagesaktuelle Qualifizierungsangebote aus der Region Berlin-Brandenburg und viele 
hilfreiche Tipps rund um´s  Thema berufliche Bildung:
                                        www.weiterbildung-brandenburg.de 

Antragsverfahren

Öffnungszeiten: Mo-Do 7:30 Uhr - 16:30 Uhr, Fr 7:30 Uhr - 14:00 Uhr  
Telefon: 0331- 6 00 22 00

Bei technischen Fragen zum LASA-Portal oder dem Stand Ihrer Antragsbearbeitung können Sie sich an unser Callcenter wenden:                                                               

Anträge können jederzeit, aber min. 6 bis max. 12 Wochen vor 
Maßnahmebeginn im LASA-Portal (www.lasa-brandenburg.de) gestellt 
werden. 

Weitere Hinweise zum Antragsverfahren entnehmen Sie bitte der 
nachfolgenden Checkliste zur Antragstellung.

Achtung:
Maßnahmen, die vor Erhalt des Zuwendungsbescheides beginnen oder 
begonnen wurden, sind nicht förderfähig. Als Beginn gilt bereits die 
verbindliche Anmeldung.



 

         
Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.  
Europäischer Sozialfond – Investition in Ihre Zukunft.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… auf Förderung der Kompetenzentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU),  
wenn ein Unternehmen selbst einen Antrag für Qualifizierungsmaßnahmen stellt. 

Bitte beachten Sie, dass Bearbeitung und Bewilligung eines Antrages erst dann erfolgen können, wenn die Antragsunterlagen 

vollständig sind. Ein vollständiger Antrag muss die nachfolgend aufgeführten Unterlagen enthalten. Beachten Sie bitte auch 

die „Allgemeinen Hinweise“ für Antragsteller unter: 

http://www.lasa-brandenburg.de/Allgemeine-Hinweise-fuer-Antragsteller.190.0.html 

 

 Bei erstmaliger Beantragung von Fördermitteln im LASA-Portal muss zunächst ein Benutzerkonto angelegt und 

Stammdaten ausgefüllt werden (es folgt Freischaltung per E-Mail durch das LASA-Servicecenter) 

 Anlagen ausfüllen und auf Ihrem PC abspeichern : 

(alle Vorlagen unter: http://www.lasa-brandenburg.de/Qualifizierung-in-Unternehmen.652.0.html) 

 Qualifikationsbedarfsanalyse – Achtung: diese gilt für 12 Monate ab Erstellungsdatum! Auf Grundlage der 

Qualifikationsbedarfsanalyse können Sie auch mehrere separate Förderanträge im Rahmen dieser Richtlinie 

stellen – bitte verweisen Sie bei einem Folgeantrag auf die ggf. noch gültige Qualifikationsbedarfsanalyse. 

Bei Antrag nach 2.2.2 der Richtlinie bedarf es einer zusätzlichen Begründung, in der die Notwendigkeit der 

spezifischen Qualifizierungsmaßnahmen dargelegt wird. 

 Teilnehmerliste bei Antrag nach 2.2.1 bzw. Teilnehmerliste bei Antrag nach 2.2.2 

 Bildungsangebote auf Ihrem PC abspeichern (ggf. vorher einscannen) 

Je Qualifizierungsmaßnahme, die mehr als 500 € (netto) kostet, sind drei Vergleichsangebote von 

unterschiedlichen Bildungsträgern einzureichen. 

Für Qualifizierungsmaßnahmen, die max. 500 € (netto) kosten, genügt das Angebot des favorisierten 

Bildungsträgers.  

Darin enthalten sein, müssen Angaben zu Zeitraum, Inhalt, Methodik und Kosten der Qualifizierungsmaßnahme. 

 Der Nachweis über ein überprüftes und überwachtes System zur Sicherung der Qualität der Bildungsanbieter ist  

vom Bildungsträger in digitaler Form (PDF oder als Grafik-Datei) einzuholen und auf Ihrem PC abzuspeichern. 

 Antragsformular (Dokument im LASA Portal) ausfüllen und die vorher auf Ihrem PC abgespeicherten Anlagen und 

Dokumente hochladen.  

Bitte achten Sie darauf, dass ggf. erforderliche Vergleichsangebote pro Qualifizierung direkt nacheinander 

und nicht in zufälliger Reihenfolge hochgeladen werden!  

Für eine schnellere Bearbeitung Ihres Antrages ist es zudem von Vorteil, die Dateien so zu benennen, dass 

eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen Qualifizierungsthema möglich ist. 

 

Tipp Sie können das Formular auch zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt daran weiterarbeiten. 

Klicken Sie dazu auf das Diskettensymbol          und speichern Sie die „xml“-Datei auf Ihrem PC ab.  

Später können Sie über einen Mausklick auf das Symbol        Formular laden die Datei wieder öffnen. 

 

 Versenden Sie das Antragsformular mit  

den hochgeladenen Anlagen und Ange- 

boten durch einen Mausklick auf das  

Symbol des Briefumschlags (siehe Abb.) 

 Wenige Sekunden danach erhalten Sie  

per E-Mail eine Projektnummer. Bitte  

drucken Sie die Kompaktseite des  

Antrages aus und tragen Sie die Projektnummer handschriftlich ein.  

 Kompaktseite unterschreiben und per Post an die LASA Brandenburg GmbH schicken. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetpräsenz: www.fachkraefte-brandenburg.de 
 

Ansprechpartner 
 
 
Regionalbüro West -Brandenburg 
(Brandenburg a. d. Havel, Potsdam, 
Potsdam-Mittelmark) 
 
 Jörn Hänsel 
(03 31) 60 02-323 
Joern.Haensel@lasa-brandenburg.de  
 
Silke Bigalke  
(03 31) 60 02-518 
Silke.Bigalke@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Ost-Brandenburg 
(Frankfurt (Oder), Märkisch-Oderland, 
Landkreis Oder-Spree) 
 
Markus Zech 
(03 31) 60 02-486 
Markus.Zech@lasa-brandenburg.de 
 
Udo Müller  
(03 31) 60 02-485 
Udo.Mueller@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Süd-Brandenburg 
(Cottbus, Elbe-Elster, Oberspreewald-
Lausitz, Spree-Neiße) 
 
Katja  Bolz  
(03 31) 60 02-465 
Katja.Bolz@lasa-brandenburg.de 
 
Claudia Schielei 
(03 31) 60 02-466 
Claudia.Schielei@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Nordost-Brandenburg 
(Barnim, Oberhavel, Uckermark) 
 
Angelika Hauptmann  
(03 31) 60 02-480 
Angelika.Hauptmann@lasa-
brandenburg.de 
 
Christian Knauer 
(03 31) 60 02-481 
Christian.Knauer@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Mitte-Brandenburg 
(Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald) 
 
Andreas Hoffmann  
(030) 63 49 93 99 41 
Andreas.Hoffmann@lasa-brandenburg.de 
 
Wolfgang Wurg 
(030) 63 49 93 99 42 
Wolfgang.Wurg@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Nordwest-Brandenburg 
(Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz) 
 
Anne Lüdemann 
(03 31) 60 02-460 
Anne.Luedemann@lasa-brandenburg.de 
 
Melanie Schreiber 
(03 31) 60 02-461 
Melanie.Schreiber@lasa-brandenburg.de 

 Checkliste für Anträge … 



 

         
Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.  
Europäischer Sozialfond – Investition in Ihre Zukunft.  

 

 

 

 Bei erstmaliger Beantragung von Fördermitteln im LASA-Portal muss zunächst ein Benutzerkonto angelegt und 

Stammdaten ausgefüllt werden (es folgt Freischaltung per E-Mail durch das LASA-Servicecenter) 

 Anlagen ausfüllen und auf Ihrem PC abspeichern: 

(alle Vorlagen unter: http://www.lasa-brandenburg.de/Qualifizierung-in-Unternehmen.652.0.html) 

 Qualifikationsbedarfsanalysen von min. acht (Antrag nach 2.2.1) bzw. vier (Antrag nach 2.2.2) KMU. 

Bei Antrag nach 2.2.2 der Richtlinie bedarf es einer zusätzlichen Begründung, in der die Notwendigkeit 

der spezifischen Qualifizierungsmaßnahmen dargelegt wird. 

Achtung: eine Qualifikationsbedarfsanalyse gilt für 12 Monate ab Erstellungsdatum! Auf Grundlage der 

Qualifikationsbedarfsanalyse kann das KMU auch mehrere separate Förderanträge im Rahmen dieser 

Richtlinie stellen. 

 Teilnehmerliste bei Antrag nach 2.2.1 bzw. Teilnehmerliste bei Antrag nach 2.2.2 

 Angaben zu den beteiligten Unternehmen  

 Erklärungen der beteiligten Unternehmen  

 Finanzierungsplan  

 Handelsregisterauszug für GmbHs, Gewerbeanmeldung bzw. Finanzamtsanmeldung für 

Einzelunternehmen 

 Maßnahmekonzept je Qualifizierung (mit Angaben zu Zeitraum, Inhalt, Methodik und detaillierte Untersetzung 

der  im Finanzierungsplan angegebenen Kosten der Qualifizierungsmaßnahme) 

 Nachweis über ein überprüftes und überwachtes System zur Sicherung der Qualität von Ihnen als 

Bildungsanbieter oder als Organisationsträger in digitaler Form (als PDF oder als Grafik-Datei) – Dies gilt auch für 

Bildungsträger, die mit der Durchführung von Maßnahmen von Ihnen beauftragt werden sollen. 

 Antragsformular (Dokument im LASA Portal) ausfüllen und die vorher auf Ihrem PC abgespeicherten Anlagen und 

Dokumente hochladen.  

Bitte achten Sie darauf, dass ggf. erforderliche Vergleichsangebote pro Qualifizierung direkt nacheinander 

und nicht in zufälliger Reihenfolge hochgeladen werden!  

Für eine schnellere Bearbeitung Ihres Antrages ist es zudem von Vorteil, die Dateien so zu benennen, dass 

eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen Qualifizierungsthema möglich ist. 

 

Tipp Sie können das Formular auch zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt daran weiterarbeiten. 

Klicken Sie dazu auf das Diskettensymbol          und speichern Sie die „xml“-Datei auf Ihrem PC ab.  

Später können Sie über einen Mausklick auf das Symbol        Formular laden die Datei wieder öffnen. 

 

 Versenden Sie das Antragsformular mit den  

hochgeladenen Anlagen und Angeboten  

durch einen Mausklick auf das Symbol des  

Briefumschlags (siehe Abbildung) 

 Wenige Sekunden danach erhalten Sie  

per E-Mail eine Projektnummer. Bitte  

drucken Sie die Kompaktseite des Antrages 

 aus und tragen Sie die Projektnummer  

handschriftlich ein.  

 Kompaktseite unterschreiben und per Post an die LASA Brandenburg GmbH schicken. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetpräsenz: www.fachkraefte-brandenburg.de 
 

Ansprechpartner 
 
 
Regionalbüro West -Brandenburg 
(Brandenburg a. d. Havel, Potsdam, 
Potsdam-Mittelmark) 
 
 Jörn Hänsel 
(03 31) 60 02-323 
Joern.Haensel@lasa-brandenburg.de  
 
Silke Bigalke  
(03 31) 60 02-518 
Silke.Bigalke@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Ost-Brandenburg 
(Frankfurt (Oder), Märkisch-Oderland, 
Landkreis Oder-Spree) 
 
Markus Zech 
(03 31) 60 02-486 
Markus.Zech@lasa-brandenburg.de 
 
Udo Müller  
(03 31) 60 02-485 
Udo.Mueller@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Süd-Brandenburg 
(Cottbus, Elbe-Elster, Oberspreewald-
Lausitz, Spree-Neiße) 
 
Katja  Bolz  
(03 31) 60 02-465 
Katja.Bolz@lasa-brandenburg.de 
 
Claudia Schielei 
(03 31) 60 02-466 
Claudia.Schielei@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Nordost-Brandenburg 
(Barnim, Oberhavel, Uckermark) 
 
Angelika Hauptmann  
(03 31) 60 02-480 
Angelika.Hauptmann@lasa-
brandenburg.de 
 
Christian Knauer 
(03 31) 60 02-481 
Christian.Knauer@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Mitte-Brandenburg 
(Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald) 
 
Andreas Hoffmann  
(030) 63 49 93 99 41 
Andreas.Hoffmann@lasa-brandenburg.de 
 
Wolfgang Wurg 
(030) 63 49 93 99 42 
Wolfgang.Wurg@lasa-brandenburg.de 
 
Regionalbüro Nordwest-Brandenburg 
(Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz) 
 
Anne Lüdemann 
(03 31) 60 02-460 
Anne.Luedemann@lasa-brandenburg.de 
 
Melanie Schreiber 
(03 31) 60 02-461 
Melanie.Schreiber@lasa-brandenburg.de 

 Checkliste für Anträge … 
… auf Förderung der Kompetenzentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), 

wenn ein Organisations-/ Bildungsträger für mehrere Unternehmen einen Antrag stellt. 



 

         
Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.  
Europäischer Sozialfond – Investition in Ihre Zukunft.  

 

 

Formulare  

 

… finden Sie im LASA Portal. Zur Orientierung haben wir Ihnen eine Bildschirmkopie eingefügt. 

 

Es gibt gesonderte Formulare für die Antragstellung durch das Unternehmen selbst (siehe                )  

und für die Antragstellung durch einen Bildungs- oder Organisationsträger im Auftrag der Unternehmen (siehe               ). 

 
 
 

 

 
 


